Ortsteilrat Vieselbach Erfu rt

LANDESHAUPTSTADT
THURINGEN

Aus der Sitzung des Ortsteilrates Vieselbach am 23.04.2026

(Beratung offentlich)

Gremium Ortsteilrat Vieselbach

Beschluss Nr.: 1037/26

Verwendung der Mittel nach § 4 Abs. 1i.V.m.§ 7 Abs. 2 der
Bezeichnung: Ortsteilverfassung - SV 1899 Vieselbach e.V. -
Vereinsunterstiutzung

Genaue Fassung:

Beschluss:

Entsprechend § 4 Abs. 1 Nr. 2 und 4 i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung (Anlage 5 der
Hauptsatzung der Stadt Erfurt) werden dem SV 1899 Vieselbach e.V. finanzielle Mittel in
Hohe von 2000,00 EUR zur Verfliigung gestellt.

Die bereitgestellten Mittel kdnnen fir Anschaffungen / Ausgaben im Rahmen der
Vereinstatigkeit- u.a. zum Kauf von einem Schachcomputer mit Zubehor, Terrabander,
Hanteln fur Reha Sport, Tischtenniszubehor, Balle, Netz und elektrische Anzeige/Stativ fir
die VolleyballauRenanlage, Tanzkleidung, Kostime und Bluetooth Box fiir Kindertanz,
Hotdog u. Bockwurstwdrmer, und einen Dokumentenscanner eingesetzt werden.

Die ordnungsgemaRe Verwendung der finanziellen Mittel ist durch die entsprechenden
Belege auf der Grundlage des § 71 ThirGemHV (Thuringer Gemeindehaushaltsverordnung)
nachzuweisen. Die Rechtsvorschriften des § 6 Abs. 2 (1) EStG (Einkommenssteuergesetz)
sind zu beriicksichtigen.

Nicht verbrauchte finanzielle Restmittel aus diesem Beschluss, stehen flir andere
Beschliisse wieder zur Verfligung.

Christian Poloczek-Becher Diana Skripek
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Ortsteilburgermeister/in Schriftfihrer/in

Seite 2 von 3



Seite 3von 3



	SMC_BM_TOOST
	Vorlage
	Betreff
	SMC_BM_GRZU
	Beschluß
	Zu

